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Auszuo AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERUNO5RATE5 DES KANToNs SoLdIHuRN
VOM

1].. Juni 1946.

1. Mit Beschluss der Gemeindeveraamm1uflg,1~dieEiflWOhIIer-

gemeinde Balatha]. am 13. Mai 1946 den spezieilen~.Beb~ungsP1afl für

das Gebiet Rainacker—Kessel gutgeheissen. Der Plaaa iBt vorn 11, Ok

tober bis 10. November 1945 vorschriftsgemäs~Währefld..3OTagefl öf—

fentlioh aufgelegt worden. Die eingegangenen Einsprachen, wurden auf

dem Verhandlungewege erledigt.
II • In Verbindung mit dem spezieflen Bebauungsplan ist als

Bestandteil und Ergänzung desselben fo1gend~ spezielle Bauordnung

fiir d~.s Rainacker— ünd Kesselgebiet beschlossen worden~

‘1Dje~ Gemeinde Balsthal erklärt
—gemäss kantonalem Bau~esetz ~ 7, Ziffer 9 zum speziellen
B~bauungsp1an des Rainacker— und Kesse]4uartiers—

folgende spezielle Bauordnung als gültig:

Im Ra±nacker— und Kesselquartier handelt es sich um eine aus
gesprQchene Hangbebauung. Da~die Erreichung eines städtebaulich guten
Bildes am Hax~g schwieriger ist als im ebenen Gelände, müssen die Vor
schriften. entsprechend erweitert und präzisiert werden.

1~ Für die Ueberbauung des Rainacker— und Kesselcjuartiers ist der
spezielle Bebauungsplan riohtunggebend, besonders in Bezug auf
die gegenaditige Stellung und die gegenseitige Distanz der Häuser.

2, Das Z:~~~l einer geordneten Hangbebauu.ng. liegt in der Erhaltung der
charakteristischen Topo~raphie des Geländes. Um dies zu erreichen,
sind folgende wesentliche Punkte zu befolgen:

a) Pie Bauten sollen an und für sich möglichst niedrig gehalten
werden.

b) 3~ie Kellergeschosse sollen so wenig als möglich aus dem ge
wachsenen Terrain herausragen.
Daraw~ resultieren die unter Ziffexi~3, 4 und 5 aaigefiihrten Vor
schriften.

3. In allen Zonen ist höchstens zweigeschossige Bebauung (Parterre
und lG Stock) gestattet.

4. Für Häuser mit dem Giebel parallel zum Hang darf das Kellerge
schoss auf der Talseite gemessen nicht mehr als 1.25 in aus dem ge
wachsenen Terrain ragen. Wenn das Sockelmass 1.25 m übersteigt,
wird das Kellergeschoss als Stockwerk gezählt, d.h. es darf nur
noch ein Geschoss aufgesetzt werden.
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5. Pur alle Hau.ser mit talseitig gerichtetoia GiQ1~a gelten nachfolgende
Vorschriften: Die Höhe der Fassaden—Eokkante auf der Talseite ge—
messen darf von 0JC,—Te~‘ain bis DachunterBicht 5.50 m nicht über—1
s.chreiten.

6. Vorgeschriebe~ne Dachform: Satteldächer mit 30 — 42° Neigung.

7,~ie Stirnseiten der~Dachausbauten dürfenim Aufriss gemessen nioht
grösser sein als 1/7 der Dachiläche,

8, Die Farben der Häuser sollen unauffällig sein und sich dem Land
schaftsbild einordnen. Empfohlen sind gebrochene weiss bis warm—
graue Töne.

9. Die Einfriedigungen mussen in einem und dem~e1ben Strassenzug
einheitlich durchgefiihrt werden.

B. Vorschriften fur die einzelnen Zonen:

1. Zone A. Einfamilienhäuser, event. Zweifamilienhäuser.Pirstricht‘mg
naoh Plan. Die Stellung der Hauser ist aus dem Plan. er_(
sichtlich.

2. Zone B. Tsohaggiabkez‘ wie Zone A mit folgendem Zusatz: Wenn die
Häuser auf dem Tschaggiaoker höher zu 1iegen~komnen als
die nordlioh d~von sich befindenden Grundstucke, so ist
die Höhendifferenz mit einer weichen Böschung auszugleichen.
Stj&tzmau.ern sind nicht statthaft,

~‚Kompetenzde1egation an den Gemeinderat zur Aenderung der speziellen
Eauordnung. ])iese Aenderung bedurt, als En4erung des Baureg1eme~ites,
in jedem einzelnen Fall der Genehmigung des Re~ierungsrates.

D,Betr. Bezirksspital,

Der spezielle Bebauungsplan, sowie die Ueberhauungsvor—
schriften, soweit sie sich auf d~as geplante Bezirkaspital beziehen,
bleiben nur wahrend. 5 Jahren in Rechtskraft, sofern nicht innert
dieser Frist an die Verwirklichung des Projektes herangetreten wird,“

III. Die speziellc. Bauordnung entspricht den vom Hochbautt

ausgearbeiteten Weisungen fur die Anlegung neuzeitlicher Beb~uungs—

pläne. Der vorgelegte Bebauungsplan und die dazugehörig~~ Bauordnung

geben zu kernen besonderen Bemerkungen Anlass und konnen ohne weite

res genehmigt werden.

IV. Es wird daher
beschlossen:

Dem von der Ejnwohner~emejndeversamm1ung von Balsthal

am 13. Mai 1946 gutgeheissenen speziellen Bobauungspla~ mit speziel—

1~r B~ iun~ fur das Gebiet Rairnacker - K~~se1 wird die Geiiehmig~mg

ertQilt.
Genehmigungegebuhr Fr. 15.—

PublikQ.tionstaxe Fr. 10.50
Total Fr. 25.50

(Staatskanzlei Nr. 9/110 Nacnahm~~t~~‘j

Attsfertigungen s.f,Seite. 5/290 ~
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Baii—D~partemont (3), mit .Akten. Ru~br, 78.
Tiefbau~amt, mit einem auf Leinwand aufgezogenen Planexemplar.
Ho~hbau~t (2), mit dito.
Airmiann~mt der Einwohnergemeinde Balethal, mit dito • hnbm,
ICreisbauamt II, Olten,
~Amtsb1att (nur Di~poaitiv).




